
RECHNUNGSJAHR 2021 

VERORDNUNG ÜBER DIE PROVINZIALSTEUER AUF BANKINSTITUTE 

 

Beschluss des Provinzialrates vom 29. Oktober 2020, der durch den Erlass der 

Wallonischen Region vom 30. November 2020 genehmigt wurde 

 

Artikel 1 - Zugunsten der Provinz Lüttich wird eine jährliche Steuer zu Lasten jeder natürlichen 

oder juristischen Person erhoben, durch deren Vermittlung auf dem Gebiet der Provinz ein der 

Öffentlichkeit zugängliches Bankinstitut eingerichtet wird. 

 

Artikel 2 - Der Steuersatz wird jährlich auf 372 € pro Einrichtung festgelegt, zuzüglich einer 

Summe von 56 € für jede getrennte Annahmestelle ab der Fünften. 

Unter Annahmestelle versteht man jede Stelle (Raum, Büro, Schalter usw.), an der ein 

Angestellter der Bank ein Bankgeschäft zugunsten eines Kunden verrichten kann. 

 

Artikel 3 - Unter „Bankinstitut“ versteht man jede Einrichtung, die – ungeachtet der Tatsache, 

ob es sich um einen Hauptsitz, eine Zweigniederlassung, eine Zweigstelle, ein Büro usw. handelt 

– als Haupt- oder Nebentätigkeit Depositen annimmt und/oder Darlehen gewährt – in gleich 

welcher Form auch immer –, sofern mindestens zwei Personen dort beschäftigt sind. 

 

Artikel 4 - Die Steuer ist für das ganze Jahr zu entrichten, ungeachtet des Zeitpunkts und der 

Dauer der Einrichtung. 

 

Artikel 5 - Die Steuer ist unaufgefordert in einem einzigen Mal spätestens am 1. März eines 

jeden Jahres und auf jeden Fall innerhalb des Monats nach demjenigen der Einrichtung einer 

neuen Bank auf das zu diesem Zweck vorgesehene Einnahmenkonto zu zahlen oder zu 

überweisen. 

Auf dem Abschnitt des Zahlungs- bzw. Überweisungsscheins müssen die Art der Steuer und der 

Standort der steuerpflichtigen Elemente angegeben sein. Diese Angaben können eventuell durch 

ein Schreiben an den Finanzdirektor der Provinz mitgeteilt werden. 

 

Artikel 6 - In Abweichung von Artikel 15 Absatz 2 der allgemeinen Verordnung übermitteln die 

Gemeindeverwaltungen dem Provinzkollegium jedes Jahr spätestens zum 15. Februar eine Liste 

der am 1. Januar desselben Jahres auf dem Gebiet ihrer Gemeinde befindlichen steuerpflichtigen 

Elemente und teilen zudem innerhalb 15 Tagen jede neue Einrichtung mit. 

Auf der Grundlage dieser Auskünfte erstellt die Provinz die Liste der in Zahlungsverzug 

geratenen Steuerpflichtigen im Hinblick auf die Erstellung einer Heberolle. In diesem Fall ist die 

Steuer sofort eintreibbar. 

 

 

Artikel 7 - 

§1.  Wird die Steuer innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht vollständig bezahlt, erhält der 

Steuerpflichtige zwei einfache Erinnerungsschreiben hintereinander, ohne zusätzliche Kosten. 

Er erhält anschließend per Einschreiben eine Zahlungsmahnung, deren Kosten zu seinen Lasten 

gehen. 

Diese Kosten werden über ein Steuerbescheidsystem eingezogen.  

Diese Mahnung stellt die Erinnerung dar, auf die in den Ad-hoc-Bestimmungen des Gesetzbuch 

über die gütliche Beitreibung und die Zwangsbeitreibung (kurz CRAF) verwiesen wird, das am 

1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. 

  



§2. Die an den Steuerpflichtigen gerichtete Zahlungsmahnung darf erst nach Ablauf einer Frist 

von 10 Kalendertagen ab dem 1. Tag nach dem auf dem Steuerbescheid genannten 

Fälligkeitsdatum versandt werden. 

Diese Zahlungsmahnung wird erst am dritten Werktag nach ihrem Versandtag an den 

Steuerpflichtigen wirksam. 

Die Zahlungsmahnung gilt als Inverzugsetzung. Daher fallen gemäß Artikel 14 des CRAF 

Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes an. 

 

§ 3. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden auf die als Steuer geschuldeten Beträge 

Verzugszinsen zugunsten der Provinz erhoben. Die Höhe der Verzugszinsen wird unter 

Anwendung von Artikel 414 des CIR92 berechnet. 

Eine Befreiung der Verzugszinsen kann nur in besonderen Fällen gewährt werden und muss vom 

Provinzkollegium beschlossen werden.  

Der Finanzdirektor muss daher die Zahlung der Zinsen verlangen, es sei denn, das Kollegium 

trifft eine fallbezogen begründete Entscheidung. 

 

§ 4. Die erste Vollstreckungsmaßnahme darf erst nach Ablauf einer Frist von einem Monat ab 

dem dritten Werktag nach Versand der Erinnerung an den Steuerpflichtigen durchgeführt 

werden.  

Die im Fünften Teil, Titel III des Gerichtsgesetzbuches genannten Vollstreckungsmittel stellen 

ein Vollstreckungsmittel im Sinne des Absatzes 1 dar. 

 

Artikel 8 - 

§1. Die Einnahme- und Beitreibungsregister sowie die Heberollen werden nicht länger 

aufbewahrt, als es für den Zweck, für den sie erstellt wurden, erforderlich ist. Die maximale 

Aufbewahrungsfrist ist der 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr folgt, in dem Folgendes 

geschehen ist: 

• Die Verjährung aller Handlungen, die in die Zuständigkeit des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen fallen; 

• Die vollständige Zahlung aller damit verbundenen Beträge; 

• Die endgültige Einstellung der damit verbundenen administrativen und gerichtlichen 

Verfahren und Beschwerden. 

 

§2. Die persönlichen Daten betreffend wird der Steuerpflichtige unter Einhaltung der DSGVO 

über die Nutzung seiner Daten wie folgt informiert:  

• Verantwortlicher der Verarbeitung: die Provinz LÜTTICH; 

• Zweck der Verarbeitungsvorgänge: Festlegung und Eintreibung der Steuern unter 

Angabe ihrer jeweiligen Bezeichnung; 

• Datenkategorien: identitätsbezogene Daten und finanzbezogene Daten; 

• Aufbewahrungsdauer: Die Provinz LÜTTICH verpflichtet sich, die Daten für einen 

Zeitraum von höchstens 30 Jahren aufzubewahren und danach zu löschen oder an das 

Staatsarchiv zu übermitteln, unter Berücksichtigung der in Absatz 1 dieser Bestimmung 

genannten spezifischen Verjährungsfristen, die unter Berücksichtigung der sachlichen 

Zuständigkeit anwendbar sind; 

• Methode der Datenerfassung: Diese Methode hängt von der Weise ab, wie die Steuer 

unter Anwendung der für jeden Einzelfall geltenden Steuerverordnungen festgelegt 

wird.  

  



In diesem Fall bezieht sie sich auf die von der Gemeindeverwaltung durchgeführte 

Bestandsaufnahme und auf jede Überprüfung, die sich die Steuerbehörde vorbehält; 

• Datenübermittlung: Die Daten werden nur an Dritte, die vom Gesetz oder aufgrund des 

Gesetzes zugelassen werden, insbesondere gemäß Artikel 327 des CIR92, oder an die 

vom Verantwortlichen der Datenverarbeitung zu diesem Zweck bevollmächtigten 

Subunternehmer übermittelt.  

 

Artikel 9 - Die allgemeine Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern findet 

Anwendung auf die vorliegende Steuer sofern die vorstehenden Bestimmungen keine 

Abweichung erfordern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


